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�Einige Hinweise





Kunstdenkmäler


Falls das auf der Vorderseite beschriebene Objekt in der Publikationsreihe “Die Kunstdenkmäler der Schweiz“ beschrieben wird, so sind hier die entsprechenden Nachweise anzuführen, wobei wie folgt vorzugehen ist:


Kantonskürzel - Bandangabe - Seitenangabe, z.B. ZG-I S. 345/346,447.


Beispiel: Angabe für Rathaus Baar, ZG I S. 88.





Literatur


Hier werden, soweit vorhanden und bekannt, Spezialpublikationen oder wesentliche Presseveröffentlichungen nachgewiesen.


Beispiel: Schloss und Kirche St. Andreas, Cham: Richard T. Meier. Schloss und Kirche St. Andreas, Cham 1979.





Fotos


Falls das auf der Vorderseite beschriebene Gebäude in der Publikationsreihe “Die Kunstdenkmäler der Schweiz“ abgebildet ist (Aussenansicht, Details, Innenaufnahmen), so sind hier die entsprechenden Nachweise anzuführen, wobei wie folgt vorzugehen ist:


Zuerst Hinweise auf Gesamtabbildungen, dann auf Detailillustrationen.


Kantonskürzel - Bandangabe - Seitenangabe, z.B. ZG-II S. 315, 344.


Beispiel: Kapuzinerkloster Zug: ZG-ll S. 323, 327, 329.


Ferner können weitere bekannte aussagekräftige ältere Abbildungen und Fotografien angeführt werden.





Pläne


Nachweis von aussagekräftigen Planunterlagen und weiteren Bauakten, die in die Kurz-Dokumentation aufzunehmen sind.


Vorgehen wie folgt: Archiv- oder Besitzangabe, kurzer Beschrieb, Massstab, Jahr


Beispiel: Nachweis zum Objekt Regierungsgebäude Zug, Staatsarchiv, G.2 Baueingabepläne 1:50, 1925.
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